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§ 15 Stmk. EIWOG 2005 Amtswegige
Uberprufung

Stmk. EIWOG 2005 - Steiermarkisches Elektrizitatswirtschafts- und -organisationsgesetz
2005

@ Beruicksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.09.2025

(1) Halt die Behorde auf Grund von Beschwerden, Anbringen von Anrainerinnen/Anrainern oder amtlicher
Wahrnehmungen eine Uberprifung fir erforderlich, so hat sie eine Uberpriifung anzuordnen oder selbst

durchzufahren.

(2) Ergeben sich bei dieser Uberpriifung Abweichungen vom konsensgemaRen Zustand und sind die Abweichungen
derart, dass die Anrainerinnen/Anrainer unzumutbar im Sinne des 8 10 Abs. 1 beldstigt werden, so hat die Behérde
anzuordnen, dass der Betrieb der Erzeugungsanlage eingeschrankt oder eingestellt wird, bis der vorschriftsmalige
Betrieb wieder méglich ist.

(3) In allen anderen als den im Abs. 2 angegebenen Fédllen hat die Behorde eine angemessene Frist einzurdumen,
innerhalb der der konsensgemaRe Zustand der Erzeugungsanlage hergestellt werden muss. Wird dieser Anordnung
trotz Setzung einer angemessenen Nachfrist nicht entsprochen, so ist sinngemald gemal3 Abs. 2 vorzugehen.

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 89/2011

In Kraft seit 20.09.2011 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stmk_elwog_2005/paragraf/10
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=89/2011&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 15 Stmk. ElWOG 2005 Amtswegige Überprüfung
	Stmk. ElWOG 2005 - Steiermärkisches Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2005


